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RS OGH 1977/11/30 1Ob624/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1977

Norm

ABGB §26

ABGB §1295 IIb

ABGB §1315 I

ABGB §1313a IIId

Rechtssatz

Eine Verp3ichtung der juristischen Person, die Tätigkeit ihrer Besorgungsgehilfen zu überwachen, ist bei Agenden

erforderlich, die wegen ihrer besonderen Wichtigkeit eine persönliche Kontrolle durch die Organe der juristischen

Person notwendig und zumutbar machen; eine solche Überwachungsp3icht besteht aber nicht, wenn die Übernahme

der Tätigkeit durch andere Personen gesetzlich zulässig ist oder doch wegen der relativen Bedeutungslosigkeit auch

von dritten Personen besorgt werden kann.
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